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Unterweisungsinhalte - Beispiele

▪ Rechtliche Grundlagen

▪ Grundlagen

▪ Hautgefährdung - Feuchtarbeit

▪ Infektionsgefährdende Tätigkeiten

▪ Tätigkeiten an Bildschirmgeräten

▪ Untersuchung nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz

▪ Was ist zu dokumentieren?

▪ Immunisierung

▪ …
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Rechtliche Grundlage

▪ Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)
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ArbMedVV und AMR:

- Gefährdungsbeurteilung: Auf der Basis der im Anhang der 

ArbMedVV genannten Tätigkeiten/Expositionen werden der  

Vorsorgeanlass/die Vorsorgeanlässe und die Vorsorgeart ermittelt.

→ Personenbezogene Festlegung (Muster im PRAXIS-Handbuch: 

3.1.6 Formulare >>> 3.1.6.1 Arbeitsmedizinische Vorsorge).

- Vorsorgearten:

Angebotsvorsorge (regelmäßig von der Praxis anzubieten, ohne 

Teilnahmeverpflichtung für die Beschäftigten),

Pflichtvorsorge (regelmäßig von der Praxis zu veranlassen, mit 

Teilnahmeverpflichtung für die Beschäftigten, Tätigkeits-

voraussetzung) und 

Wunschvorsorge.

Grundlagen

Bildquelle: BGW/Martin Großkinsky
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- Abstände der arbeitsmedizinischen Vorsorgen:

Erste Vorsorge (innerhalb von 3 Monaten vor Aufnahme der

Tätigkeit),

zweite Vorsorge (spätestens nach 6/12 Monaten) und

alle weiteren Vorsorgen (spätestens nach 3 Jahren).

Vorsicht: Angebotsvorsorge bei Beendigung einer infektions-

gefährdenden Tätigkeit (praxisintern bzw. -extern).

- Qualifikation: Ärztin/Arzt, die/der berechtigt  ist, die Gebiets-

bezeichnung „Arbeitsmedizin“ oder die Zusatzbezeichnung  

„Betriebsmedizin“ zu führen.

- Kosten für die arbeitsmedizinische Vorsorge (GOÄ-Leistungen) 

trägt die/der Praxisinhaber*in.

- Die arbeitsmedizinische Vorsorge ist durch die 

Gefährdungsbeurteilung personenbezogen festzulegen.

Grundlagen
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Gefährdungsbeurteilung „Arbeitsmedizinische Vorsorge“

Wer arbeitet potentiell infektionsgefährdend?

Personenbezogene Festlegung

Pflichtvorsorge (eh. G 42)

Infektionsgefährdende Tätigkeiten
B
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Vorsorge eh. G 42 - Infektionsgefährdung

Pflichtvorsorge
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Hautgefährdung - Feuchtarbeit

- Tätigkeitsbedingt mehr als 5-mal pro Arbeitstag Händewaschen?

- Im häufigen Wechsel mit Tragen flüssigkeitsdichter 

Handschuhe?

Personenbezogene Festlegung

Angebotsvorsorge (eh. G 24)

Händewaschen: 

> 5 - ≤ 10-mal/ Arbeitstag

Handschuhtragezeit: 

> 2 h/Arbeitstag

Pflichtvorsorge (eh. G 24)

Händewaschen: 

> 10-mal/ Arbeitstag

Handschuhtragezeit: 

≥ 4 h/Arbeitstag

Gefährdungsbeurteilung „Arbeitsmedizinische Vorsorge“
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Vorsorge eh. G 24 - Hauterkrankungen

Angebotsvorsorge
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Vorsorge eh. G 24 - Hauterkrankungen

Pflichtvorsorge
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Gefährdungsbeurteilung „Arbeitsmedizinische Vorsorge“

Wer arbeitet „ununterbrochen“ (≥ 1 h/Arbeitstag) 

an einem Bildschirmarbeitsplatz?

Personenbezogene Festlegung

Angebotsvorsorge (eh. G 37)

Tätigkeiten an Bildschirmgeräten



1414

≥ 1 h ununterbrochene 

Bildschirmarbeit

Vorsorge eh. G 37 - Bildschirmtätigkeit

Angebotsvorsorge
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- Vorsorgekartei: Angaben, dass, wann und aus welchen Anlässen 

arbeitsmedizinische Vorsorge stattgefunden hat.

Empfehlung: Muster-Vorsorgekartei mit den ärztlichen Vorsorge-

bescheinigungen (Muster im PRAXIS-Handbuch: 3.1.6 Formulare 

>>> 3.1.6.1 Arbeitsmedizinische Vorsorge).

- Ärztliche Vorsorgebescheinigungen.

Arbeitsmedizinische Vorsorge - Vorsorge-

kartei und Vorsorgebescheinigung

Bildquelle: Eigenes Bildarchiv
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Was ist zu dokumentieren?

- Unterweisung (Information und Aufklärung der Beschäftigten).

- Angebot einer Vorsorge (Angebotsvorsorge).

- Veranlassung einer Vorsorge (Pflichtvorsorge).

- Vorsorgekartei und Ärztliche Vorsorgebescheinigungen.

Aufbewahrung: 10 Jahre nach der letzten Vorsorge (Ausnahmen 

siehe AMR 6.1). Nach dem Ausscheiden erhält der Arbeitnehmer 

eine Kopie.
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Untersuchung von Jugendlichen (15-17 J.)
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Merkblatt

- Gefährdungsbeurteilung: Auf der Basis der im Anhang der 

ArbMedVV genannten Tätigkeiten/Expositionen werden der  

Vorsorgeanlass/die Vorsorgeanlässe und die Vorsorgeart ermittelt.

→ Personenbezogene Festlegung (Muster im PRAXIS-Handbuch: 

3.1.6 Formulare >>> 3.1.6.1 Arbeitsmedizinische Vorsorge).
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Gefährdungsbeurteilung „Arbeitsmedizinische Vorsorge“

Wer arbeitet potentiell infektionsgefährdend?

Pflichtvorsorge „infektionsgefährdende Tätigkeiten“ (eh. G 42)

Immunisierung - Hepatitis-Impfung

Angebot für Hepatitis-B-Schutzimpfung

Angestelltes Reinigungspersonal: Angebot HAV + HBV-Impfung

- Dokumentation des Impfangebots.

- Die Ablehnung eines Impfangebotes ist allein kein Grund, gesundheitliche Bedenken gegen die 

Ausübung einer Tätigkeit auszusprechen (Dokumentation).

- Kosten: Beschluss des G-BA → Kosten der Immunisierung trägt die GKV (Abklärung im Vorfeld 

der Immunisierung).
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Alle Personen, die in einer Zahnarztpraxis tätig sind

Personen mit Geburtsjahrgang 1971 und jünger?

Masern-Impfpflicht (Nachweis 

in Form z. B. Impfbuch-Vorlage)

Ausnahmen von der Masernimpfpflicht:

- Ausgenommen sind Menschen, die einen ärztlichen Nachweis vorlegen können, dass bei ihnen 

eine Impfung aus gesundheitlichen Gründen nicht ratsam ist (medizinische Kontraindikation).

Pflicht zur Masernimpfung

Keine Masern-Impfpflicht!

Ja Nein
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Ansteckungspotenzial

Durch Blut übertragene Erreger und ihr Ansteckungspotenzial:

Hepatitis-B-Viren (HBV) 30%

Hepatitis-C-Viren (HCV) 3%

HI-Viren (HIV/AIDS) 0,3%

10 x ansteckender als

10 x ansteckender als
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Weitere Informationen unter:

Bildquelle: Deutsche AIDS-Hilfe e. V. und Bundeszahnärztekammer, Keine Angst vor 

HIV, HBV und HCV! Informationen für das zahnärztliche Behandlungsteam, Titelblatt
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Achtung: Bitte nicht vergessen, die Themen „Arbeitsmedizinische 

Vorsorge und Immunisierung“ in der Zahnarztpraxis bearbeiten Sie 

mit der Checkliste und der Gefährdungsbeurteilung (Dokumentation 

und Aktualisierung).
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